
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Metallplaner GmbH 
Ihr Partner für Fassaden- und Metallbauplanung 
 
 
1. Auftragserteilung 
Ein Auftrag gilt als rechtsgültig erteilt, sobald dieser schriftlich vereinbart und 
beidseitig unterzeichnet wurde. 
 
2. Leistungsumfang 
Der Umfang der Leistungen ergibt sich je nach Auftrag aus den Positionen 01 bis 05 
der geltenden Honorarordnung. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform und sind von beiden Parteien zu unterzeichnen. 
 
3. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung gemäss Vertrag verbleiben sämtliche erstellten 
Unterlagen im Eigentum der Metallplaner GmbH. 
 
4. Änderungen und Nachträge 
Änderungen an bereits unterzeichneten Dokumenten oder Plänen sind vorgängig 
schriftlich festzuhalten. Die daraus resultierenden Mehrarbeiten werden gemäss 
Regieansatz in Rechnung gestellt. 
 
5. Haftungsausschluss 
Wird ein Werk nicht exakt gemäss den gelieferten Unterlagen ausgeführt, entfällt die 
Haftung der Metallplaner GmbH für den gesamten betroffenen Bauteil bzw. die 
Konstruktion. 
 
6. Schadenersatz 
Ein Schadenersatzanspruch kann erst nach Klärung der Schuldfrage geltend 
gemacht werden. Der Metallplaner GmbH ist das Recht zur Selbstbehebung 
einzuräumen. Die Schadensbehebung erfolgt zu den im Vorfeld schriftlich 
vereinbarten Selbstkosten. 
Hinweise: 
Folgeschäden sind von einer Haftung ausgeschlossen. 
Schadenersatzforderungen dürfen nicht von der Honorarrechnung abgezogen 
werden. 
 
7. Vorabzüge und statische Nachweise 
Die Vorabzüge werden gemäss Kalkulation und in Abstimmung mit Statik und 
Materialwahl erstellt und vom Auftraggeber mit rechtsgültiger Unterschrift genehmigt. 
Fehlende statische Nachweise werden nach vorgängiger Absprache durch die 
Metallplaner GmbH erstellt und separat gemäss Regieansatz verrechnet. 
 
8. Versicherungsschutz 
Die Metallplaner GmbH ist über die AXA-Versicherung (Police-Nr. 14.225.774) 
haftpflichtversichert: 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden: 
Garantiesumme: CHF 10'000'000.– 
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF 1'000.– 



Bautenschäden und Anlagemängel: 
Garantiesumme: CHF 500'000.– pro Ereignis 
Selbstbehalt: CHF 2'000.– plus 20 % des Restschadens (max. CHF 50'000.–) 
 
9. Zahlungsbedingungen 
Die Zahlungsmodalitäten werden im jeweiligen Vertrag geregelt. In der Regel gelten 
folgende Raten: 
30ௗ% bei Auftragserteilung (zahlbar nach Rechnungserhalt) 
30ௗ% bei Fertigstellung von 60ௗ% der Unterlagen (zahlbar nach Rechnungserhalt) 
30ௗ% bei Fertigstellung von 90ௗ% der Unterlagen (zahlbar nach Rechnungserhalt) 
10ௗ% nach Ablieferung sämtlicher Unterlagen (zahlbar innert 10 Tagen) 
Ungerechtfertigte Abzüge werden nachbelastet. 
 
9.1 Zahlungsverzug 
Bei Nichteinhaltung vereinbarter Zahlungstermine wird die Bearbeitung des Auftrags 
mit sofortiger Wirkung eingestellt. Gleichzeitig wird das Mahnverfahren eingeleitet. 
Alle dadurch entstehenden terminlichen und finanziellen Mehrkosten trägt der 
Auftraggeber. Die Wiederaufnahme der Arbeiten erfolgt nur nach erneuter, 
schriftlicher Terminvereinbarung. 
 
10. Verzögerte Planlieferung 
Ein verspäteter Erhalt von Planunterlagen begründet keinen Anspruch des 
Auftraggebers auf Schadenersatz oder Vertragsauflösung. 
 
11. Vertragsauflösung 
Eine Vertragsauflösung ist nur im gegenseitigen Einvernehmen und schriftlich 
möglich. Alle bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten sind vom Auftraggeber zu 
begleichen. 
12. Lieferverzug durch den Auftraggeber 
Für Lieferverzögerungen seitens des Auftraggebers kann die Metallplaner GmbH 
weder rechtlich noch finanziell haftbar gemacht werden. 
 
13. Normen 
Sämtliche Unterlagen werden gemäss den aktuell gültigen Normen der SIA und 
SZFF erstellt. 
 
14. Gerichtsstand 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist CH-8126 Zumikon, Zürich. 
 
 
Metallplaner GmbH 
Morgental 35 
8126 Zumikon 
 
궭궮 Tel. 044 527 40 40 
궭궮 Nat. 075 500 66 55 
舏 www.metallplaner.ch 
 


